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Das mit Art. 1. StGB normierte Prinzip 
der Interessenübereinstimmung und ge
meinsamen Verantwortung von Gesell
schaft, Staatsmacht und Bürgern im Kampf 
gegen die Kriminalität findet seine reale 
Basis darin, daß in der DDR mit der Schaf
fung sozialistischer Macht- und Produk
tionsverhältnisse durch die Arbeiterklasse 
und ihre Verbündeten zugleich die histo
risch tiefgreifendste und wesentlichste so
ziale Ursache für Kriminalität überwunden 
wurde, die in der Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen, deren ökono
mischen und politischen, sozialen und mo
ralischen Antagonismen wurzelt.
Mit der weiteren Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft in der vom 
Programm der SED gewiesenen Richtung, 
mit der hierin eingeschlossenen fortschrei
tenden Hebung des materiellen und geisti
gen Lebensniveaus des Volkes in Verwirk
lichung der Hauptaufgabe sowie mit der 
zunehmenden Herausbildung der sozialisti
schen Lebensweise werden die realen ge
sellschaftlichen Voraussetzungen und Mög
lichkeiten ausgebaut, um die Kriminalität 
mit ihren Ursachen und Bedingungen 
Schritt für Schritt zurückzudrängen.

3. Ausgehend von den charakterisierten 
Positionen weist Art. 1 i. Verb. m. der Prä
ambel zugleich die Richtungen, in denen 
der gesamtstaatliche und -gesell
schaftliche Kampf gegen die Kriminalität 
zu führen ist und die auch die Grundfunk
tionen des sozialistischen Strafrechts prä
gen: Mit seiner allgemeinen Schutz- und 
Erziehungsfunktion hat das Strafrecht ak
tiv zur Überwindung der in den Straftaten 
der allgemeinen Kriminalität hervortreten
den Konflikte beizutragen. Diese erwachsen 
vor allem aus dem historisch zählebigen, 
durch vielfältige Einflüsse des imperiali
stischen Systems ständig genährte Fort
wirken von überkommenen materiellen 
und geistigen Relikten der Ausbeutergesell
schaft. Das Entstehen derartiger Konflikte 
wird aber auch noch durch Unzulänglich
keiten in der Erziehungsarbeit, der Lei
tungstätigkeit und Organisationsarbeit so
wie ähnlicher Faktoren begünstigt. 
Zugleich hat das sozialistische Strafrecht

die Funktion der Zurückweisung aller kon
terrevolutionären Verbrechen, die von den 
aggressiven Kräften des Imperialismus ge
gen die Arbeiter-und-Bauern-Macht sowie 
die Selbstbestimmung und das friedliche 
Zusammenleben der Völker betrieben wer
den.

4. Mit der Verwirklichung der Macht der 
Arbeiterklasse im Bündnis mit den anderen 
Werktätigen und der fortschreitenden Aus
prägung der im Programm der SED cha
rakterisierten Wesenszüge der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft wurden und 
werden in der DDR die festen politischen 
und ökonomischen, sozialen sowie geistig- 
kulturellen und moralischen Grundlagen 
dafür geschaffen und ausgebaut, daß die 
Werktätigen ihre Kräfte auch zum Kampf 
gegen die Kriminalität, für den zuverlässi
gen Schutz ihrer gemeinsamen Lebens
grundlagen vor kriminellen Handlungen 
bewußt vereinigen und als gesellschaftsver
ändernde Potenz zur Geltung bringen.
Die allsëitige Entwicklung der schöpferi
schen Kräfte des Volkes wie jedes einzelnen 
im Prozeß der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft 
schließt wesensmäßig, als objektives Erfor
dernis in sich ein, daß die Kriminalität ein
schließlich ihrer in den materiellen und gei
stigen Lebensbedihgungen der Menschen 
nach wirksamen Ursachen und Bedin
gungen mit den staatlich und gesell
schaftlich organisierten Kräften der Werk
tätigen selbst schrittweise aus dem Leben 
der Gesellschaft zurückgedrängt wird. Das 
erfordert, daß in jedem gesellschaftlichen 
Lebens- und Leitungsbereich in eigener 
Verantwortung und gestützt auf die kollek
tive Kraft und Erfahrung der Werktätigen 
den konkret auftretenden Erscheinungen 
und Keimformen der Kriminalität, deren 
real wirksamen Ursachen und Bedingungen 
mit aller Konsequenz nachgegangen und 
wirksam begegnet wird. Damit gilt es be
reits gegenwärtig, wesentliche Vorausset
zungen für die im Kommunismus auf die 
Tagesordnung rückende geschichtliche Auf
gabe zu schaffen, die Kriminalität als ge
sellschaftliche Erscheinung gänzlich zu li- \ 
quidieren.
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